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Datenschutzrechtliche Hinweise eines intelligenten Wasserzählers gem. Art. 13 

DSGVO 

(1) Der Wasserversorger kann die zur Verfügung gestellte Wassermenge auch mittels eines 

elektronischen Wasserzählers mit unidirektionaler Funkauslesung ermitteln. Der 

Wasserversorger liest die Funkwasserzähler zu folgenden Zeitpunkten aus: 

a. Zum Stichtag des jeweiligen Abrechnungsintervalls  

b. Bei Eigentümerwechsel 

c. Anlassbezogen zur Abwehr von Gefahren die für den ordnungsgemäßen Betrieb der 

Wasserversorgungsanlage erforderlich ist 

 

Zusatz zu (1): Der Funkwasserzähler sendet in einem Intervall von 16 Sekunden und einer 

Sendedauer von 0,02 Sekunden. Somit funkt der Zähler zu 99,8% nicht und nach derzeitigem 

Forschungsstand ist die von den Geräten ausgehende Funkstrahlung unbedenklich. Die 

Feldstärke der Funkwasserzähler liegt weit unterhalb der Funkstärke von Mobiltelefonen. 

 

(2) Die datenschutzrechtliche Erlaubnisgrundlage für die Auslesung des intelligenten 

Wasserzählers und damit verbundenen personenbezogenen Daten basiert auf die beim 

Einbau/Tausch des Zählersystems unterzeichnete Erläuterung, welche als Einwilligung 

eingestuft wird. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich bei 

der Marktgemeinde Rainbach i. M., Prager Straße 5, 4261 Rainbach i. M., oder per E-Mail an 

gemeinde@rainbach.at widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Eine darüber hinausgehende anlassbezogene und unterjährig stattfindende 

Zwischenauslesung der personenbezogenen Daten basiert auf Art 6 Abs 1 lit e DSGVO, welche 

die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zulässt, wenn diese der Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt und diese dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. Zu anderen Zwecken ist eine Auslesung nicht zulässig. 

(3) Der Verantwortliche hat die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gem Art 32 DSGVO zum Schutze der personenbezogenen Daten zu treffen. 

(4) Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.rainbach.at 

(Datenschutzerklärung) 

 


